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Stopp Polizei

Weshalb werden Verkehrskontrollen durchgeführt?

ÅAufrechterhaltung bzw. Erhöhung der 

Verkehrssicherheit

Gesetzliche Grundlage bzw. Auftrag

ÅArt. 1, 3 und 5 Strassenkontrollverordnung (SKV)

Å Art. 54, 103 Strassenverkehrsgesetz (SVG)

Å § 3 Polizeigesetz

Die Kontrolle des Verkehrs obliegt der zuständigen 

Polizei. Die Kontrollen erfolgen stichprobenweise, 

systematisch oder im Rahmen von Grosskontrollen.



Stopp Polizei

Anzahl kontrollierte Lastkraft-/Lieferwagen 2018 in der Schweiz:

9200

6260

4420

238

Total: 90500 kontrollierte Fahrzeuge
ca. 20000 Beanstandungen

Gefahrgutverstösse

Abmessungen 

und Gewichte

Technische 

Mängel

Arbeits-

und 

Ruhezeiten

Quelle: Gela



Wie sind wir aufgestellt?

Winterthur

Bülach

Dübendorf

Urdorf

Hinwil

Wädenswil

Pro Verkehrsstützpunkt ca. 

40 Polizisten.

Schichtbetrieb über 24 

Stunden.



Technischer Verkehrszug

Arbeits- und Ruhezeit Kontrolle

Technische Kontrolle

Gefahrgut Kontrolle



Fahrzeuglenker / Fahrzeuglenkerin

Alkohol oder Drogen

Medikamente oder 

medizinische Probleme 

Müdigkeit



Fahrzeuglenker / Fahrzeuglenkerin



Ausweise



Transportlizenz / Transportpapiere

==== 

ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FÜR FAHRZEUGE 
ZUR BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER GÜTER 

Mit dieser Bescheinigung wird bestätigt, dass das nachstehend bezeichnete Fahrzeug die Anforderungen des Europäischen 

Übereinkommens über die Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR) erfüllt. 
1. Bescheinigungs Nr.: 2. Fahrzeughersteller: 3. Fahrzeug-Ident.-Nr.: 4. amtl. Kennz. (wenn vorhanden) 
    199032     Scania R 114LB4x2     XLER4X20004456798     ZH 988299 

5. Name und Betriebssitz des Beförderers, Betreibers (Halters) oder Eigentümers: 
    Global-Transport AG, Chefstrasse 12, 8048 Zürich 

6. Beschreibung des Fahrzeuges1) 
    Lastwagen 

7. Fahrzeugbezeichnung(en) gemäss 9.1.1.2 des ADR2) 
       EX/III         FL OX AT 

8.    Dauerbremsanlage3) 
  Nicht zutreffend 
         X Die Wirkung nach 9.2.3.1 des ADR ist ausreichend für eine Gesamtmasse der Beförderungseinheit von 40 t4 

9. Beschreibung des (der) festverbundenen Tanks / des (der) Batterie-Fahrzeuge(s) (wenn vorhanden) 
9.1 Tankhersteller:  

9.2 Zulassungsnummer des Tanks/des Batterie-Fahrzeugs:    

9.3 Herstellungsnummer des Tanks/Identifizierung der Elemente des Baterie-Fahrzeugs:    
9.4 Herstellungsjahr:  

9.5 Tankcodierung gemäss 4.3.3.1 oder 4.3.4.1 des ADR:  

9.6 Sondervorschriften gemäss 6.8.4 des ADR (falls zutreffend):  

10.  Zur Beförderung zugelassene Güter2) 
 Das Fahrzeug erfüllt die Anforderungen zur Beförderung gefährlicher Güter entsprechend der (den) unter Nummer 7 

angegebenen Fahrzeugbezeichnung(en). 
10.1 Im Falle eines EX/II- bzw. EX/III-Fahrzeuges3) Ã Güter der Klasse 1 einschliesslich Verträglichkeitsgruppe J 
  Ã Güter der Klasse 1 ausgenommen Verträglichkeitsgruppe J 
10.2 Im Falle eines fest verbundenen Tanks/Batterie-Fahrzeugs 
   Es dürfen nur Stoffe befördert werden, die gemäss der unter Nummer 9 angegebenen Tankcodierung und den  

unter Nummer 9 angegebenen eventuellen Sondervorschriften zugelassen sind. 5) 
  oder 
  Ã Es dürfen nur die folgenden Stoffe (Klasse, UN-Nummer, und falls erforderlich, Verpackungsgruppe und offizielle 

Benennung für die Beförderung) befördert werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es dürfen nur Stoffe befördert werden, die nicht dazu neigen, gefährlich mit den Werkstoffen des Tankkörpers, der 
Dichtungen, der Ausrüstung und der Schutzkleidung (falls vorhanden) zu reagieren. 

11. Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 

12.        Gültig bis:                                                                                                                         Stempel der Ausgabestelle 
 

24.11.2014                                                                                                    
                                                                                                                                      Zürich, 25.11.2013  Beat Christen 

                                                                                            Ort, Datum, Unterschrift    

 

==== === EX/II === === 

x 



Beförderungspapier



Beförderungspapier



Schriftliche Weisungen



Abmessungen und Gewichte



Abmessungen und Gewichte



Fahrtschreiberdaten



Fahrtschreiberdaten



Fahrzeug aussen



Fahrzeug aussen



Fahrzeug aussen



Fahrzeug aussen



Fahrzeug aussen



Fahrzeug aussen


